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kapitalistischer Staaten wird man Aussagen darüber vergeb
lich suchen, denn die herrschenden Kreise sind bemüht, die 
Justiz vor den Werktätigen abzuschirmen.

In der BRD kommt derzeitig mir jede achte bis zehnte be
kannt gewordene Straftat überhaupt vor Gericht (abgesehen 
von der erheblichen latenten Kriminalität). Schon allein aus 
diesem Grunde ist z. B. eine Mitwirkung der Schöffen bei der 
überwiegenden Mehrzahl der Straftaten ausgeschlossen. Die 
Masse der Kriminalität und der Straftäter wird dort nicht 
verfolgt und ist somit jeder Beeinflussung durch demokra
tische Kräfte entzogen.

Die Schöffen sind in der BRD keine gleichberechtigten 
Richter. Es gibt ein ganzes System juristischer Konstruktio
nen, um ihren Einfluß zurückzudrängen oder ihre Mitwir
kungsmöglichkeiten zu mindern.8 So erklärte der Bundesge
richtshof ausdrücklich die Akteneinsicht für Schöffen für 
unzulässig6 7 8 9 10 11 12 und folgte damit der unrühmlichen Tradition des 
früheren Reichsgerichts.8 Auch in der Fachliteratur der BRD 
gibt es Stimmen gegen das Recht der Schöffen auf Aktenein
sicht, einige Wissenschaftler und Justizpraktiker sprechen 
sich allerdings auch dafür aus.9

Das schwer überschaubare System von Zuständigkeitsre
gelungen überläßt es in der BRD dem Staatsanwalt, die Straf
sachen entweder vor den Einzelrichter beim Amtsgericht zu 
bringen (§ 25 GVG) oder vor die großen Strafkammern bei 
den Landgerichten (§ 74 GVG), die mit drei Berufsrichtern 
und zwei Schöffen besetzt sind (§ 76 Abs. 2 GVG). Außerdem 
sind 85 Prozent der gerichtlichen Strafen der BRD Geldstra
fen, die zum größten Teil durch Strafbefehl und damit wie
derum ohne Mitwirkung von Schöffen verhängt werden.

Daß die Schöffen keine gleichberechtigten Richter sind, 
kommt auch in der gesetzlichen Regelung des Fragerechts 
während der Hauptverhandlung in § 240 StPO der BRD zum 
Ausdruck, der in Abs. 1 bestimmt: „Der Vorsitzende hat den 
beisitzenden Richtern auf Verlangen zu gestatten, Fragen an 
den Angeklagten, die Zeugen und die Sachverständigen zu 
stellen.“ Aus Abs. 2 ergibt sich, daß die Schöffen keine „bei
sitzenden Richter“ sind, denn dort heißt es: „Dasselbe hat 
der Vorsitzende der Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten 
und dem Verteidiger sowie den Schöffen zu gestatten.“ Schon 
die Reihenfolge ist für die Schöffen diskriminierend. Hinzu 
kommt noch, daß der Vorsitzende gemäß § 241 Abs. 2 StPO 
„ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen “ von 
Schöffen — nicht aber von Berufsrichtern — zurückweisen 
kann.

Die Mitwirkung der Bürger bei der Erziehung und Wieder
eingliederung bestrafter Personen ist äußerst begrenzt. Das 
zeigt sich z. B. am Wirkungsfeld der Bewährungshelfer. Sie 
bemühen sich zum großen Teil mit persönlichem Engage
ment, ihre Aufgaben zu erfüllen. Da auf jeden Bewährungs
helfer aber 53 zu Betreuende kommen10, ist allein unter die
sen Umständen eine intensive individuelle Betreuung kaum 
vorstellbar.

Es gibt angesichts des deutlichen Versagens der staatli
chen Organe und Maßnahmen auf diesem Gebiet im Kapita
lismus private und karitative Organisationen und Einrichtun
gen, die bestimmte Aufgaben der Betreuung Bestrafter zu er
füllen suchen. Deren Wirkungsmöglichkeiten sind aber be
schränkt und weitgehend wirkungslos, weil die kapitalisti
sche Gesellschaft keine Bedingungen für ein ordnungsgemä
ßes Leben von bestraften Personen schafft. Die aus dem 
Strafvollzug Entlassenen haben kein Recht auf Arbeit (auch 
formal nicht). Oftmals bleibt ihnen nur die Sozialfürsorge. 
In § 74 des Strafvollzugsgesetzes der BRD heißt es z. B. le
diglich: „Um die Entlassung vorzubereiten, ist der Gefangene 
bei der Ordnung seiner persönlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Angelegenheiten zu beraten. Die Beratung erstreckt 
sich auch auf die Nennung der für Sozialleistungen zuständi
gen Stellen. Dem Gefangenen ist zu helfen, Arbeit, Unter
kunft und persönlichen Beistand für die Zeit nach der Ent
lassung zu finden.“

Die über fünf Millionen Vorbestraften werden in der BRD 
schlechtweg zu den „Randgruppen der Gesellschaft“ gezählt.11 
Unterstützung, Betreuung und .Wiedereingliederung Verur
teilter müssen gegen die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten 
des kapitalistischen Gesellschaftssystems durchgesetzt werden

und führen schon deshalb kaum zum Erfolg.
Die Kriminalität in den kapitalistischen Ländern ist eine 

ausgesprochene Massenkriminalität (in der BRD fast 7 000 
Straftaten auf 100 000 Einwohner, in Berlin [West], Hamburg, 
Bremen 13 000 bis 14 ООО).12 Die Gesellschaft ist dort nicht in 
der Lage, auf die gewaltige Anzahl von Straftätern einzuwir
ken. Daher wird die Kriminalität überwiegend nur regi
striert und verwaltet, aber nicht ernsthaft bekämpft.

Effektive Mitwirkung der Bürger in der DDR

Praxis und Wissenschaft haben in der DDR gleichermaßen 
die Aufgabe, nach Wegen zu suchen, um die Mitwirkung der 
Bürger im Strafverfahren noch effektiver zu gestalten, die 
schöpferische Initiative, den Gedankenreichtum, die Aktivi
tät und nicht zuletzt die Zeit, die von den Werktätigen in 
diesem Zusammenhang aufgebracht wird, sinnvoll zu nutzen. 
Jedem Formalismus und etwaigen Tendenzen der Vergeu
dung von Kräften wird deshalb entgegengewirkt. Die Mög
lichkeiten, Wirkungsbedingungen und Grenzen der Mitwir
kung sind dabei noch differenzierter und stärker im Zusam
menhang mit der Deliktsart und der Person der Straftäter 
zu betrachten. Es gibt Unterschiede zwischen Tätern, die im 
allgemeinen ihren Pflichten nachgehen, eine geregelte Arbeit 
ausüben, normale Beziehungen zu anderen Menschen unter
halten, in die Kollektive eingeordnet sind, und,Tätern, deren 
Straftat Ausdruck erheblicher Integrations- und Disziplin
schwierigkeiten ist (insbesondere Rückfalltäter).

Bei ersteren ist eine gute Kenntnis ihrer persönlichen Ent
wicklung gewährleistet. Daher wirken Leiter und Arbeits
kollektive meist zielstrebig erzieherisch auf sie ein. Anders 
sind die Bedingungen und Möglichkeiten bei Tätern mit er
heblichen Integrations- und Disziplinschwierigkeiten. Es ist 
ein Ausdruck des hohen Standes der Demokratie im Straf
verfahren, daß auch in diesen Verfahren in der überwiegen
den Mehrzahl Kollektivberatungen stattfinden und Kollek
tivvertreter benannt werden. Die Leiter und Kollektive ste
hen jedoch hier vor besonderen Bedingungen, weil die Tä
ter meist nur lose Beziehungen zum Kollektiv haben. Mit
unter gehören sie erst kurze Zeit dem Kollektiv an und sind 
daher wenig bekannt. Andere Täter begründeten das Arbeits
rechtsverhältnis erst nach der Tat. Nicht selten sind in ande
ren Fällen der Straftat Auseinandersetzungen im Kollektiv 
oder disziplinarische Maßnahmen vorausgegangen. Es gibt 
Fälle, wo die Erfolglosigkeit vorangegangener erzieherischer 
Bemühungen zu Erscheinungen der Resignation im Kollektiv 
führt. Bei Beschuldigten, die in Untersuchungshaft sind, fin
det die Kollektivberatung und -einschätzung nur in ihrer Ab
wesenheit statt. Daher beschränkt sich die Mitwirkung in 
Strafverfahren gegen Täter mit erheblichen Disziplin- und 
Integrationsschwierigkeiten meist auf die Stellungnahme zur 
Person des Straftäters.

Erzieherische Aktivitäten hingegen sind ausgeprägt bei 
solchen Tätern, die auf Bewährung verurteilt wurden. Hier 
sollte künftig in den Kollektivberatungen noch stärker zu 
Ursachen und Begleitumständen der Tat bzw. zu Umstän
den, die diese ausgelöst haben, Stellung genommen werden.

Es ist stets streng darauf zu achten, daß immer die Kol
lektivität der Mitwirkung gesichert wird. Da die Täter ver
schiedentlich wenig bekannt oder vom Kollektiv gar isoliert 
sind, ist das Interesse der Kollektive, sich mit solchen Be
schuldigten in Kollektivberatungen zu beschäftigen, mitun
ter gering. Es ist richtig, wenn stets darauf geachtet wird, daß
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